
Nur noch einen Arbeitskreis
zur Kompetenzvertiefung des
Kälteanlagenbauers im Bau
von Wärmepumpen-Anlagen
mit Kältemittel-Direktver-
dampfung gibt es seit dem 
19. Juni 2001. An diesem 
Tag sind der Kompetenz-
Arbeitskreis Wärmepumpen-
Anlagenbauer KAWA (ge-
gründet am 28. Juni 2000) und
der VDKF-Kompetenzarbeits-
kreis Wärmepumpen (erst-
malige Arbeitsaufnahme am 
9. Januar 2001) unter der 
neuen Gemeinschaftsbezeich-
nung „Kompetenzarbeits-

kreis Wärmepumpen-Käl-

teanlagenbauer“ miteinander
verschmolzen und stellt sich
nach innen und außen hin
unter dem hier abgebildeten
und inzwischen schon be-
kannten Logo „Hol Dir die
Sonnen ins Haus“ in der Kom-
bination mit dem Kompetenz-
hinweis „Kälte-Klima-Fachbe-
trieb“ schlüssig dar. Dieser
Arbeitskreis wird gemein-
schaftlich vom BIV-Kältean-
lagenbauer und dem VDKF ge-
tragen, in Übereinstimmung
mit den bisherigen Einzelvor-
sitzenden, Präsident Christian
Scholz für den VDKF und
Herbert Piergalski für KAWA,
wurde der Vorsitz im „vereinig-
ten“ Kompetenzarbeitskreis
Bundesinnungsmeister Walter
F. Specht übertragen. Dies
macht insofern auch einen
Sinn, als Walter F. Specht mit
seinen Ehrenamtsfunktionen –
er ist auch VDKF-Vizepräsident
– die berufsständischen Be-
lange, wie sie von BIV-Kälte-
anlagenbauer und VDKF mit
jeweiligen Schwerpunkten ver-
treten werden, in seiner Person
vereinigt.

Von einem „Getrennt mar-
schieren, gemeinsam das Ziel
erreichen?“, wie dies die KK in
ihrer Juni-Ausgabe als Bildun-
terschrift auf Seite 58 formu-
liert hat, kann jetzt dem
eigentlichen Zweck entspre-
chend keine Rede mehr sein, in
einer Gemeinschafts-Presse-
erklärung von VDKF und BIV
mit Datum 19. 06. 2001 wird
dem Kompetenz-Gründungs-
arbeitskreis KAWA unter dem
bisherigen Vorsitz von Kälte-
anlagenbauer- und Elektro-
installateurmeister Herbert
Piergalski (Manching) für
dessen Wirken ausdrücklich
bestätigt, eine gute Arbeit ge-
leistet zu haben. KK hat hier-
über mehrfach berichtet. Somit
gilt jetzt, wie es VDKF und BIV
in ihrer Presseerklärung am 
19. Juni formuliert haben:

„Ab heute gibt es einen

Arbeitskreis, der für den

Kälteanlagenbauer zustän-

dig ist. Dieser hat die

Bezeichnung ,Kompetenz-

arbeitskreis Wärmepumpen-

Kälteanlagenbauer.‘“

Diese neue Bezeichnung 
zur Kompetenzausweitung der
Kälte-Klimafachbetriebe im
Marktfeld Wärmepumpen-
Wohnhaus-Beheizung ist ei-
gentlich eine schlüssige Klam-
mer für den Rückbezug der

Wärmepumpentechnologie auf
die Kältetechnik infolge Nut-
zung ihres Kaltdampfprozesses
als thermodynamische Grund-
lage. Somit müßte für Gegen-
wart und Zukunft eigentlich
gelten, was die KK in ihrem
Bericht über die KAWA-
Gründung (KK 8/2000) so
formulierte:

„Ziel dieses Arbeitskreises
ist es, in der Öffentlichkeit
verstärkt für die technische
Kompetenz des Kälteanlagen-
bauers zu werben, wenn es
darum geht, die richtige Wär-
mepumpenauswahl für die
Gebäude- und Warmwasser-
beheizung eines Wohnhauses
zu treffen, hier fällt ihm am
ehesten eine Art Sachverstän-
digen-Funktion zu. Er ist im
Gegensatz zum Heizungsbauer
und Elektroinstallateur viel
eher in der Lage zu einer Wär-
me- und Kühllastberechnung
unter Einbeziehung von Ge-
bäudemassen und deren
Durchkühlzeit, er beherrscht
die Kältemittelkreislaufberech-
nung und verfügt über ein er-
weitertes thermodynamisches
Grundlagenwissen, um auch
die Volumenstromberechnung
kondensatorseitig durchführen
zu können. Schließlich ist 
der als Kälteanlagenbauer
ausgebildete Wärmepumpen-
Anlagenbauer für eine 100 %ige
Betreuung kompetent. Er kann
kraft seiner Vollausbildung (im
Gegensatz zu § 7 a) einen
durch den Kaltdampfprozeß
begründeten Defekt an der
Wärmepumpe beheben bzw.
die Gründe für das Auftreten
einer Störquelle feststellen.“

KK hatte jetzt Gelegenheit,
mit dem neuen Arbeitskreis-
vorsitzenden Walter F. Specht
ein zielorientiertes Gespräch
zu führen, und erhielt auf 
die Frage, ob denn die in der
Gründungskonzeption von 
KAWA formulierten Ziel-
setzungen auch für den neuen
Arbeitskreis gelten und wie
und wann denn eine notwen-
dige Kompetenzwerbung in 
der Öffentlichkeit einsetzt,
folgende Antwort:

„Natürlich gelten die in der
Gründungskonzeption formu-
lierten Zielsetzungen nach wie
vor. Das ist es ja, was wir alle
erreichen wollen. Was aber
noch viel wichtiger ist, daß ist
eine schlüssige Darstellung der
Wärmepumpen-Kompetenz des
Berufsstandes Kälteanlagen-
bauer in der Öffentlichkeit. Und
hier meine ich natürlich nicht
die Fachöffentlichkeit in einem
reinen Innenverhältnis. Obwohl
wir auch unseren Kollegenbe-
trieben klar machen wollen und
müssen, welche neuen Mög-
lichkeiten eine Marktfelder-
schließung mit der Planung und
dem Bau von Wärmepumpen-
Anlagen der forcierte Bau von
Niedrigenergiehäusern und die
Umsetzung der von der Bundes-
regierung am 7. März 2001 be-
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Kompetenz im Bau von Wärme-
pumpen-Anlagen: Walter F.
Specht übernimmt Vorsitz im
zielorientierten Arbeitskreis

Seit dem 19. Juni
2001 verdeutlicht
nur noch dieses
Logo die Wärme-
pumpen-Kompe-
tenz des Kälte-
anlagenbauers in
der allgemeinen
Öffentlichkeit

Bundesinnungsmeister und neuer
Arbeitskreisvorsitzender Walter 
F. Specht im Gespräch mit der KK:
„Natürlich gelten die in der
Gründungskonzeption von KAWA
formulierten Zielsetzungen 
nach wie vor. Das ist es ja was 
wir alle erreichen wollen“
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schlossenen Energieeinspar-
verordnung EnEV unserem Be-
rufsstand bietet. Was mir aber
besonders dringlich erscheint,
das sind Marketingkonzepte
unserer Verbände zur Positio-
nierung des Kälteanlagen-
bauers in der allgemeinen
Öffentlichkeit. Hierzu zählt
auch die in Bremen beschlos-
sene Profilierungskampagne für
die Kälte-Klima-Fachbetriebe.“

Dies klingt schlüssig, in
welcher Weise wird aber 
der Kälteanlagenbauermeister
durch BIV und VDKF darin
unterstützt, sein fachtheore-
tisch vorhandenes Wissen auch
im Bereich notwendiger
Kenntnisse über den eigent-
lichen Heizungskreislauf,
Wasser/Hydraulik – Sole –
Kältemitteldirektkondensation/
Einzelraumregelung, auszu-
weiten. In der bereits ange-
sprochenen VDKF/BIV-Presse-
mitteilung heißt es zwar, „Vor
dem Hintergrund der Schu-
lungskonzepte wird an den
Themen Weiterqualifizierung
im Kälteanlagenbauerhand-
werk gearbeitet, damit eine für
den Kälteanlagenbauer maß-
geschneiderte Weiterbildung
zum Thema Wärmepumpe
sichergestellt ist“, was bedeu-
tet dies aber real? Wenn man
sich darauf verständigt hat, daß
für eine derartige Weiter-
bildung des Kälteanlagen-
bauermeisters – dies müßte 
der untere Kenntnislevel sein –
eigentlich nur die vorhandenen
Schulungsstätten des Kälte-
anlagenbauerhandwerks in
Frage kommen, dann gibt es
davon mindestens sieben. Sol-
len nun alle Schulungsstätten
Einzelkonzepte ausarbeiten,
dann müßte doch zuvor geklärt
werden, wie groß denn tatsäch-
lich das Schulungspotential an
Kälteanlagenbauern wäre, oder
wie kann man den Einstieg in
einer derartigen Weiterbildung
effizienter – aber zum Nutzen
aller Interessierten – gestalten?
Auch hierzu gibt es bereits 
auf Grundlage der KAWA-Vor-
arbeit konkrete Vorstellungen
und Walter F. Specht bündelt
diese in seiner Antwort so:

„Für mich als Bundes-
innungsmeister und damit
handwerksrechtlicher Reprä-
sentant des Kälteanlagenbauer-
handwerks in Deutschland ist
klar, daß für die Weiterbildung
des Kälteanlagenbauers im
Bereich von Planung und In-
stallation von Wärmepumpen-
Anlagen mit dem techno-
logischen Bezug auf den Kalt-
dampfprozeß bzw. auf die
Kältemitteldirektexpansion, ich
meine hier nicht nur die Erd-
wärmenutzung, in erster Linie
die Schulen des Kälteanlagen-
bauerhandwerks in Frage kom-
men. Wir verfügen hier über 
ein sehr gutes Potential, auf das
wir zurückgreifen sollten. Das
macht auch insofern einen Sinn,
als wir mit unseren notwendi-
gen Wärmepumpen-Seminaren
auf dem Kenntnislevel eines
Kälteanlagenbauermeisters auf-
bauen wollen und können.

Natürlich müssen wir bei
unserer Zukunftsplanung hier
zunächst sehr behutsam an-
setzen. Denn wir wissen noch
nicht, wie groß das Schulungs-
potential ist. Deshalb haben
sich maßgebliche Schulen aus
dem regionalen Bereich von
Innungen während unserer
Arbeitskreissitzung am 19. Juni

damit einverstanden erklärt,
daß zunächst einmal die
Bundesfachschule in Maintal
ein Grundlagen-Schulungskon-
zept erarbeitet, das dann bei
Bedarf auch den anderen
innungseigenen Fortbildungs-
stätten zur Verfügung gestellt
werden soll. Hierfür besteht
schon heute die notwendige
Bereitschaft der hiervon be-
troffenen Institutionen.“

Wie kann man nun aber die
„Spreu“ vom „Weizen“ trennen,
denn bekanntlich wird das an
Betriebszahlen kleine eigen-
ständige Kälteanlagenbauer-
handwerk immer wieder – und
in der Zukunft wohl verstärkt –
von außen her in seiner
Kompetenz bedroht. Wie kann
man sich künftig gegen eine
Überflutung (einmal absicht-
lich diese überzogene Formu-
lierung gewählt) von legalen
Handwerksrollen-Eintragungen
gemäß § 7 a und § 8 HwO (§ 8
auf Grund der Leipziger Be-
schlüsse) besser wehren, als
gar nichts zu tun. In diesem
Zusammenhang steht gewisser-
maßen der Bundesinnungs-
meister als oberster hand-
werksrechtlicher Repräsentant
des Kälteanlagenbauerhand-
werks in der Pflicht, und
Walter F. Specht weiß auf die
Frage, ob denn der BIV-Kälte-
anlagenbauer alles allein „von
oben her“ regeln muß, folgende
praxisbezogene Antwort:

„Das ist eine gute Frage, 
Ihr Denkansatz ist richtig. An
der § 7 a-Regelung der Hand-
werksordnung (Ausübungs-
berechtigung für ein anderes
Gewerbe der Anlage A zur
HwO) können wir nichts mehr
ändern. Denken Sie daran, daß
hier ja auch eine Vereinbarung
zwischen dem BIV-Kältean-
lagenbauer und dem ZVEH
besteht. Wie sieht das aber in
der Praxis aus? An der Bun-
desfachschule Elektrotechnik
in Oldenburg haben bisher 
ca. 200 Elektromeister an
einem Schulungsprogramm zur
Kenntniserweiterung im Be-
reich der Kältetechnik teilge-
nommen, wie es inhaltlich mit
dem BIV-Kälteanlagenbauer

bzw. der Bundesfachschule in
Maintal abgestimmt wurde.
Was ist dabei nun heraus-
gekommen? Für meinen regio-
nalen Bereich, ich habe meinen
Betriebssitz in Oldenburg,
kann ich sagen: Nur ganze 
11 Anträge mit dem Verlangen
nach einer Rolleneintragung
mit dem Kälteanlagenbauer-
handwerk nach § 7 a wurden
eingereicht – und nur 7 Anträ-
gen wurde positiv entsprochen.
Diese meine Aussage bezieht
sich auf drei Handwerkskam-
merbezirke im Raum Bremen/
Oldenburg/Ostfriesland.

Ganz anders sollte man vor-
gehen nach Aufweichen des § 8
HwO (Ausnahmebewilligung)
auf Grundlage der Leipziger
Beschlüsse zwischen Bundes-
wirtschaftsministerium und
dem Zentralverband des Hand-
werks. Diese regeln einerseits
zwar die Vereinfachung bei der
Zugangsberechtigung zum Vor-
teil des Antragstellers, anderer-
seits gilt aber nach wie vor das
Erbringen eines Fertigkeiten-
und Kenntnisnachweises ge-
genüber der Genehmigungs-
behörde. Dies ist in der Regel
das Regierungspräsidium oder
die zuständige Bezirksregie-
rung. Diese wiederum delegiert
die Nachweisfeststellung meist
an die regional zuständige
Handwerkskammer.

Und hier sollte jede Innung
tätig werden. Ich spreche jetzt
aus der Praxis und aufgrund
jüngster Erfahrung. Zusammen
mit Obermeister Volker
Girschner habe ich kürzlich
drei Handwerkskammern auf-
gesucht und die für eine
schnelle Rolleneintragung nach
§ 8 doch hinderliche Sicher-
heitsproblematik bei der Nut-
zung von Kältemitteln ange-
sprochen. Ich möchte hier nicht
ins Detail gehen, denn dieser
Bereich ist sehr sensibel. Kurz-
um, hier unser erzieltes Ergeb-
nis: Von drei Handwerkskam-
mern haben sofort zwei folgen-
dem zur Nachahmung empfoh-
lenen Verfahren zugestimmt.
Bevor eingehende Anträge
durch die HWK bearbeitet
werden, gehen diese zu 
einer Grundsatzüberprüfung 

Walter F. Specht zur Schulungs-
kompetenz der innungseigenen
Kältefachschulen: „Wir verfügen
über ein sehr gutes Potential, 
auf das wir zurückgreifen sollten.
Das macht auch insofern einen
Sinn, als wir mit unseren Wärme-
pumpen-Seminaren auf dem
Kenntnislevel eines Kälteanlagen-
bauermeister aufbauen wollen“
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an unsere Innungsgeschäfts-
stelle; das ist eine Kreishand-
werkerschaft. Diese informiert
den Obermeister. Haben beide
die formale Antragsberechti-
gung festgestellt, dann tritt ein
von der Innung gebildeter und
in seiner Zusammensetzung mit
der Handwerkskammer abge-
stimmter „Ausschuß für die
Feststellung des Kenntnisnach-
weises“ in Aktion. Der wird ge-
rade durch die Innung Bremen-
Oldenburg gebildet und keines-
wegs vom Obermeister wegen
einer möglicher Befangenheit
geleitet. Wir greifen hier auf
drei Mitglieder des Gesellen-
prüfungsausschusses zurück.
Ich glaube, das ist ein gangba-
rer Weg. Ich bin gerne bereit,
auf Anfrage hierzu noch ge-
nauere Hinweise zu geben. Wir
wollen sehen, ob wir mit einem
derartigen Lösungsweg erfolg-
reich sind.“

Nun, hier ist dem Bundes-
innungsmeister einfach recht
zu geben. Die „Beamten“ in der
Handwerkskammer haben
schließlich die Interessen 
aller Handwerke zu vertreten.
So sieht es die Handwerks-
ordnung vor – und die ist

immer noch ein deutsches Ge-
setz. Was nun die spezifischen
Interessenbelange des Einzel-
handwerks Kälteanlagenbauer
anbelangt, so muß man diese in
der heimischen Handwerks-
kammer besser direkt ver-
treten, wie es Walter F. Specht
im Zusammenwirken von Ober-
meister Volker Girschner ge-
rade mit regionaler Bedeutung
– und möglicherweise mit dem
angestrebten Erfolg – prakti-
ziert hat. Zur Nachahmung
wird dies empfohlen. KK wür-
de gerne über die regionalen
Erfahrungen berichten. Denn
nur aus praktiziertem Handeln
kann man dann dank gewon-
nener Erfahrung aufbauen.

Diesen Beitrag abschließend
sollen aber eine gewisse 
Skepsis am Schlußsatz der
VDKF/BIV-Pressemitteilung 
vom 19. Juni geäußert werden,
denn in deren Inhalt heißt es:

„Das Wissen und die Fach-
kenntnis im nunmehr gebün-
delten Arbeitskreis wird dazu
führen, daß die Mitglieder-
interessen in Sachen Wärme-
pumpen auf die Zielgerade
gebracht werden.“

Die Skepsis besteht hin-
sichtlich der Anzahl der bisher
mitwirkenden Personen. Ist es
denn für die Kompetenzgestal-
tung/-ausweitung ausreichend,
wenn für den neuen „Kompe-
tenzarbeitskreis Wärmepum-
pen-Kälteanlagenbauer“ als
Mitglieder lediglich die Herren
Walter F. Specht (Vorsitzen-
der), Herbert Piergalski (auch
wegen des Arbeitsschwerpunk-
tes Bayern) und Peter Bach-
mann (technischer Assistent
des BIV-Geschäftsführers) be-
nannt wurden und die sonst
weiterhin verfügbare vorhan-
dene Kenntnis-Kompetenz
außen vor bleibt? Dies sollte
noch einmal genauer überlegt
werden, die Meinung und
Position der KK ergibt sich aus
den Darlegungen vieler zurück-
liegender Monatsausgaben zu
diesem Thema. Jedenfalls ist
dem nunmehr gebündelten
Kompetenzarbeitskreis viel
Erfolg zu wünschen, über die
erzielten Ergebnisse wird KK
dann gerne berichten. P. W.

Walter F. Specht zur Problematik
eines Kenntnisse- und Fertigkeiten-
Nachweises bei Antragstellern
gemäß § 8 HwO: „In Überein-
stimmung mit zwei von drei
Handwerkskammern meiner
Heimatregion befindet hierüber 
ein „Ausschuß für die Feststellung
des Kenntnisnachweises", der 
von drei Mitgliedern unserer
Innung getragen wird“


